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RS OGH 1993/11/17 1Ob24/93
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.11.1993

Norm

AHG §1 Cd9

stmk SHG §7

stmk SHG §10

Rechtssatz

Nimmt jemand Leistungen gemäß § 7 und 10 des stmk SHG in Anspruch, dann besteht zwischen ihm und dem

Bundesland in diesem Umfang eine ö4entlich - rechtliche Sonderverbindung, sodaß rechtswidrige und schuldhafte

Unterlassung aus diesem ö4entlich - rechtlichen Verhältnis, die zu einer Schädigung geführt haben,

Amtshaftungsansprüche begründen können.
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